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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betrifft 
 

Gewässergebührensatzung: Änderung der Gebührentarife 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

   19.11.2019 Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen Vorberatung 

   04.12.2019 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 

   11.12.2019 Rat Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
 
1. Die Satzung zur Änderung der Gewässergebührensatzung - Änderung der Gebührentarife wird 

beschlossen (Anlage 1). 
  

2. Der Berechnung der Gebührensätze für die Gewässerunterhaltung wird zugestimmt  
(Anlagen 2 und 3). 

 
 
Begründung: 

Auf der Grundlage der Gewässergebührensatzung wird der umlagefähige Aufwand für die Gewäs-
serunterhaltung auf die Grundstücke, von denen Wasser den Gewässern seitlich zufließt, umgelegt.  
Das Gebiet der Stadt Münster ist in sechs Unterhaltungsgebiete (Stadt Münster und die Unterhal-
tungsverbände Amelsbüren-Hiltrup, Obere Stever, Havixbeck-Roxel, St. Mauritz-Altenberge und 
Münster Süd-Ost) eingeteilt. 

Berechnung der Gewässergebühren für 2020 (Anlagen 2 - 3) 

Die umlagefähigen Kosten werden für jedes der sechs Unterhaltungsgebiete gesondert ermittelt. Die 
Kosten und Erlöse der Gewässerunterhaltung für 2020 stellen sich insgesamt wie folgt dar: 

Amt für Mobilität und Tiefbau 
 
28.10.2019 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Herr Grimm 

Telefon: 492 66 00 

Grimm@stadt-muenster.de 
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2020 2019 2020 2019

+ Gesamtkosten 1.602.870 1.447.760 1.085.790 1.013.921

./. Erlöse ohne Gebühren 460.380 461.560 307.590 317.920

= Fehlbetrag ohne Gebühren 1.142.490 986.200 778.200 696.000

+ Gewässergebühren 778.200 696.000 778.200 696.000

= verbleibender Fehlbetrag 364.290 290.200 - -

Kosten und Erlöse

PG 1304 gesamt

davon umlagefähiger 

Unterhaltungsaufwand

Angaben in €

Ergebnisse 

Gewässerunterhaltung

 

Die Berechnungen und Erläuterungen zu wesentlichen Kostenansätzen werden in der Gebührenbe-
darfsberechnung für 2020 (Anlage 2 - 3) dargestellt. 

Der umlagefähige Aufwand von insgesamt 778.200 € verteilt sich nachstehend auf die einzelnen Un-
terhaltungsgebiete: 

2020 2019 2020 2019
Veränderung

absolut

Veränderung

prozentual

Amelsbüren - Hiltrup 106.670 106.440 92,90 92,87 0,03 0,0%

Obere Stever 16.970 16.820 159,70 157,99 1,71 1,1%

Havixbeck - Roxel  50.670 54.440 76,88 82,60 -5,72 -6,9%

St. Mauritz - Altenberge 58.620 56.945 175,49 168,34 7,15 4,2%

Süd - Ost  33.890 33.095 314,01 306,66 7,35 2,4%

Stadt Münster     511.380 428.260 123,45 103,40 20,05 19,4%

Gewässerunterhaltung gesamt 778.200 696.000 119,76 107,09 12,67 11,8%

Unterhaltungsgebiet

Umlagefähiger Aufwand 

in €

Gewässergebühr in € / ha

(bezogen auf versiegelte Flächen)

 

In jedem Unterhaltungsverband wird je nach Aufwand / Bemessungseinheit eine eigene Gewässer-
gebühr festgesetzt (s. Anlage 3). Hierbei schreibt das Landeswassergesetz einen Kostenverteiler-
schlüssel von 90% (versiegelte Flächen) zu 10% (unversiegelte Flächen) vor.  
 
I. V. 
 
gez. 
 
Denstorff 
Stadtbaurat 
 
 
 
Anlagen 
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